
Starlets Cheerleader Bochum e.V.  
Satzung 

A. Allgemeines 
 
§1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr  
(1) Der im Jahre 2018 gegründete Verein führt den Namen Starlets 
Cheerleader Bochum.  
(2) Er hat seinen Sitz in Bochum. Der Verein soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er zu seinem Namen 
den Zusatz e.V. 
(3) Das Geschäftsjahr geht vom 1.7. bis zum 30.06. des Folgejahres.  
 
§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Sportart Cheerleading 
und der Jugendarbeit.  
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  
1. entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, U� bungs- und 
Kursbetriebes fu� r alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und 
Breitensports,  
2. die Durchfu� hrung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,  
3. die Teilnahme an sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 
4. die Beteiligung an Turnieren und Vorfu� hrungen, sportlichen 
Wettka� mpfen,  
5. Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgema� ß ausgebildeten 
U� bungsleitern, Trainern und Helfern. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.  
(2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.  
 
§ 4 Verbandsmitgliedschaften  
(1) Verbandszugehörigkeit 
Durch den Vereinsbeitritt erkennt das ordentliche Mitglied die 
Zugehörigkeit zum Stadtsportbund Bochum e.V. sowie einem 
Cheerleaderverband an. Der Verein und seine Mitglieder haben die 
Satzungen und Ordnungen dieser Verbände, die einer einheitlichen 
Ordnung des Vereinssportes dienen, in ihrer jeweiligen Fassung zu 
beachten.  
(2) Gesundheitsvorsorge 
Doping jeder Art ist untersagt. Die Mitglieder sind verpflichtet die 
„Rahmenrichtlinien des Deutschen Sportbundes zur Bekämpfung des 
Dopings“ und die einschlägigen internationalen Bestimmungen ihrer 
Fachverbände sowie internationaler Sportorganisationen nach Wort und 
Sinn zu beachten.  
 
B. Vereinsmitgliedschaft 
 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft  
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen 
werden.  
(2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein 
schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. 
(3) Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der schriftlichen 
Einwilligung der gesetzlichen Vertreter. Mit der Einwilligung wird die 
Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und –pflichten 
durch das minderjährige Mitglied erteilt. Die gesetzlichen Vertreter der 
minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten sich mit der 
Unterzeichnung des Aufnahmegesuchs für die Beitragspflichten des 
Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs persönlich 
gegenüber dem Verein zu haften.  
 
§ 6 Arten der Mitgliedschaft  
(1) Der Verein besteht aus:  
-  aktiven Mitgliedern  
-  passiven Mitgliedern  
-  außerordentlichen Mitgliedern  

(2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die sa� mtliche Angebote des Vereins, 
der sie angeho� ren, im Rahmen der bestehenden Ordnungen nutzen 
ko	 nnen und/oder am Wettkampfbetrieb und an Auftritten teilnehmen 
können.  
(3) Fu
 r passive Mitglieder steht die Fo� rderung des Vereins oder 
bestimmter Vereinsabteilungen im Vordergrund. Sie nutzen die 
sportlichen Angebote des Vereins nicht.  
(4) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen.  
 
§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  
 (1) Die Mitgliedschaft endet 
- durch Austritt aus dem Verein (Ku� ndigung); 
- durch Ausschluss aus dem Verein (§ 8); 
- durch Streichung aus der Mitgliederliste; 
- durch Tod; 
- durch Erlo schen der Rechtsfa� higkeit bei juristischen Personen 
(außerordentlichen Mitgliedern).  
(2) Vereinsaustritt 
Der Austritt ist zum 30. Juni eines Jahres möglich. Die schriftliche 
Austrittserklärung muss bis zum 31. Mai dem Vorstand an die offizielle 
Vereinsanschrift zugehen. Bei minderjährigen Mitgliedern muss die 
Austrittserklärung von dem/den gesetzlichen Vertreter(n) 
mitunterschrieben werden bzw. bedarf ihrer schriftlichen Zustimmung.  
Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, 
erlo� schen alle Anspru� che aus dem Mitgliedschaftsverha� ltnis. Noch 
ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverha� ltnis, 
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberu� hrt. 
Vereinseigene Gegensta� nde sind dem Verein herauszugeben oder 
wertma� ßig abzugelten. Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch 
auf Ru� ckzahlung u� berzahlter Beitra� ge zu.  
 
§ 8 Ausschluss aus dem Verein, Streichung aus der Mitgliederliste  
(1) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied  
-  grobe Versto� ße gegen die Satzung und Ordnungen begeht;  
-  in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele 
zuwiderhandelt;  
-  sich grob unsportlich verha� lt;  
-  dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes 
Verhalten, insbesondere durch Mitteilung extremistischer Gesinnung 
oder durch Verstoß gegen die Grundsa� tze des Kinder- und 
Jugendschutzes, schadet.  
(2) U� ber den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand auf Antrag. 
Zur Antragstellung ist jedes Mitglied berechtigt.  
(3) Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt 
Begru� ndung zuzuleiten. Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, 
innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf Ausschluss 
Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter 
Beru� cksichtigung einer zugegangenen Stellungnahme des betroffenen 
Mitglieds u� ber den Antrag zu entscheiden.  
(4) Der Gesamtvorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. 
(5) Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das 
betroffene Mitglied wirksam. 
(6) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gru nden mittels 
(eingeschriebenen) Briefes mitzuteilen.  
(7) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein 
Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt 
unberu! hrt.  
(8) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes von der 
Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung mit der Zahlung von Zahlungsverpflichtungen (Beitra" ge, 
Umlagen, Gebu# hren etc.) in Verzug ist. Der Beschluss u$ ber die 
Streichung darf durch den Gesamtvorstand erst dann gefasst werden, 
wenn nach Versendung der zweiten Mahnung drei Wochen verstrichen 
sind und dem Mitglied in der zweiten Mahnung die Streichung bei 
Nichtzahlung angeku% ndigt worden ist. Der Beschluss u& ber die Streichung 
ist dem betroffenen Mitglied per Brief mitzuteilen.  
 
C. Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
§ 9 Beitra' ge 
(1) Mitglieder sind zur Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags 
verpflichtet. Einzelheiten regelt die Beitragsordnung.  
 



§ 10 Mitgliederrechte minderja( hriger Vereinsmitglieder  
(1) Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die 
als gescha) ftsunfa* hig im Sinne der Regelungen des BGB gelten, ko+ nnen 
ihre Antrags- und Rederechte in der Mitgliederversammlung nicht 
perso, nlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter ausu- ben. Alle 
weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutzung der 
sportlichen Vereinsangebote, ko. nnen diese Mitglieder perso/ nlich 
ausu0 ben.  
(2) Minderja1 hrige Mitglieder zwischen dem 7. und dem vollendeten 18. 
Lebensjahr u2 ben ihre Mit- gliedschaftsrechte im Verein perso3 nlich aus. 
Ihre gesetzlichen Vertreter sind von der Wahrnehmung ausgeschlossen.  
(3) Mitglieder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sind vom Stimmrecht 
in der Mitgliederversammlung ausgeschlossen. Die Ausübung des 
Stimmrechts durch gesetzliche Vertreter ist zulässig für Mitglieder, die 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  
 
D. Die Organe des Vereins  
 
§ 11 Die Vereinsorgane  
Organe des Vereins sind:  
-  die Mitgliederversammlung; 
-  der gescha4 ftsfu5 hrende Vorstand; 
-  der Gesamtvorstand. 
 
§ 12 Die Mitgliederversammlung  
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine 
Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt.  
(1) Einberufung der Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden 
Vorstand einberufen, der die Tagesordnung aufstellt und diese mit einer 
Zeit und Ort enthaltenden Einladung bekanntgibt. Es sind alle Mitglieder 
zur Teilnahme einzuladen.  
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann auf Beschluss des 
Vorstandes einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn 
diese durch schriftlichen Antrag mit Gru6 nden von mindestens 1/10 der 
ordentlichen Mitglieder schriftlich verlangt wird. 
(2) Ladungsfristen 
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von drei 
Wochen, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Frist 
von einer Woche schriftlich einzuladen. 
(3) Tagesordnung 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung müssen nach Zugang der 
Einladung zur Mitgliederversammlung, spätestens 1 Woche vor der 
Versammlung, beim Vorstand schriftlich eingegangen sein. Später 
eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt 
werden, wenn die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder den Dringlichkeitsantrag 
unterstützt.  
(4) Beschlussfähigkeit 
(a)  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 
unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  
(b)  Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von einem anderen Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des gescha7 fts- fu8 hrenden Vorstands 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Der 
Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der 
Versammlungsleiter kann die Leitung der Versammlung für die Dauer 
eines Wahlgangs auf eine andere Person übertragen.  
(c)  Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. 
Wenn der Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet 
darüber die Mitgliederversammlung. Eine geheime Abstimmung ist 
durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen 
Stimmberechtigten verlangt wird.  
(d)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen 
werden als ungültige Stimmen gewertet und nicht mitgezählt.  
(e)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen ist.  
(f)  Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 14. Lebensjahres in der 
Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat 
eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und 
ist nicht übertragbar.  
(g)  Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands werden einzeln 
gewählt. Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat (absolute Mehrheit). 
Erreicht die absolute Mehrheit kein Kandidat im 1. Wahlgang, findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten 
Stimmenzahl statt. Gewählt ist im 2. Wahlgang der Kandidat, der die 
meisten Stimmen erhält (relative Mehrheit). Bei gleicher Stimmenzahl ist 

wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen Stimmberechtigten 
verlangt wird. Die Vorstandsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die 
gewählten Kandidaten das Amt angenommen haben.  
 
§ 13 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung  
Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende 
Vereinsangelegenheiten zuständig:  
1. Entgegennahme der Berichte des Gesamtvorstands;  
2. Entgegennahme der Haushaltsplanung durch den 
geschäftsführenden Vorstand; 
3. Entgegennahme der Rechnungslegung durch den 
geschäftsführenden Vorstand ; 
4. Entgegennahme der Kassenpru9 fberichte;  
5. Entlastung des Gesamtvorstands;  
6. Wahl und Abberufung der Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstand;  
7. Wahl der Kassenprüfer;  
8. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder 
Fusion des Vereins;  
9. Beschlussfassungen über eingereichte Anträge.  
 
§ 14 Der Gesamtvorstand  
(1) Der geschäftsführende Vorstand 
Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB (Vorstand) besteht aus:  
(a) dem 1. Vorsitzenden;  
(b) dem 2. Vorsitzenden;  
(c) dem Kassierer; 
(d) der sportlichen Leitung; 
(e) dem Pressesprecher. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes, gemeinschaftlich vertreten. Die 
Bestellung der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes erfolgt 
durch Wahl auf der Mitgliederversammlung. Die Amtsdauer beträgt vier 
Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt einzeln. 
(2) Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die Leitung und 
Geschäftsführung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die 
nicht durch die Satzung oder Ordnung einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind.  
(a)  Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der 
Amtszeit im Amt, bis ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt ist.  
(b)  Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur 
Wahl des Amtes vorher schriftlich erklärt haben und die schriftliche 
Erklärung in der Mitgliederversammlung vorliegt. Scheidet ein Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstandes während der laufenden Amtszeit 
vorzeitig aus, so kann der Gesamtvorstand für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen durch Beschluss einen Nachfolger bestimmen.  
(c)  Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben in der 
Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes je eine Stimme. Sitzungen 
werden durch den 1. Vorsitzenden einberufen. Der gescha: fts- fu; hrende 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. Der geschäftsführende Vorstand kann Beschlu< sse im 
Umlaufverfahren per Mail oder per Telefonkonferenz fassen, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung per Mail 
oder Telefonkonferenz mitwirken. In Telefonkonferenzen gefasste 
Beschlu= sse sind innerhalb einer Woche schriftlich zu protokollieren. Per 
Mail gefasste Beschlüsse sind auszudrucken und zu archivieren.  
(d)  Beschlüsse des gescha> ftsfu? hrenden Vorstandes sind zu 
protokollieren.  
(e) Der geschäftsführende Vorstand kann über Ausgaben bis zu einer 
Höhe von ¼ der jährlichen Mitgliedsbeiträge allein entscheiden. 
(2) Der erweiterte Vorstand 
Zum erweiterten Vorstand gehören die Trainer und Betreuer. Jeweils ein 
Entsandter aus dem Trainer- und Betreuerteam ist als Gast mit 
Stimmrecht zu laden.  
 
F. Sonstige Bestimmungen  
 
§ 15 Vergütung der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte 
Mitarbeit  
(1) Die Vereins- und Organa@ mter werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt. Die Vorstandsmitglieder können die gesetzlich vorgesehene 
steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigung in Anspruch nehmen.  
(2) Der geschaA ftsfuB hrende Vorstand ist ermaC chtigt, zur ErfuD llung der 
satzungsgemaE ßen Zwecke VertraF ge mit UG bungsleitern abzuschließen. 
Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der 1. Vorsitzende.  
(3) Im UH brigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB fuI r solche 
Aufwendungen, die ihnen durch die TaJ tigkeit fuK r den Verein entstanden 
sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu 
beachten.  
(4) Erstattungen werden nur gewaL hrt, wenn die Aufwendung mit 
pruM ffaN higen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.  



§ 16 KassenpruO fer 
(1) Die Mitgliederversammlung waP hlt zwei KassenpruQ fer, die nicht dem 
geschaR ftsfuS hrenden Vorstand oder Gesamtvorstand angehoT ren duU rfen.  
(2) Die Amtszeit der KassenpruV fer betraW gt 2 Jahre, wobei ein 
KassenpruX fer in geraden Jahren und ein KassenpruY fer in ungeraden 
Jahren gewaZ hlt wird. Die Wiederwahl fu[ r eine weitere Amtszeit ist 
zula\ ssig. Die Mitgliederversammlung kann stattdessen oder zusa] tzlich 
qualifizierte Dritte mit der Prûfung der Ordnungsgema_ ßheit der 
Geschàftsfua hrung durch den Gesamtvorstand beauftragen.  
(3) Die Kassenprub fer pruc fen einmal jad hrlich die gesamte Vereinskasse 
mit allen Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der 
Mitgliederversammlung darue ber einen Bericht. Die Kassenpruf fer sind zur 
umfassenden Prug fung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher 
und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer beantragen in 
der Mitgliederversammlung die Entlastung des Gesamtvorstands.  
 
§ 17 Haftung des Vereins  
(1) Ehrenamtlich Tah tige und Organ- oder Amtstrai ger, deren Verguj tung 
720,00 € im Jahr nicht uk bersteigt, haften ful r Scham den gegenun ber den 
Mitgliedern und gegenuo ber dem Verein, die sie in Erfup llung ihrer 
ehrenamtlichen Taq tigkeit verursachen, nur fur r Vorsatz und grobe 
Fahrlas ssigkeit.  
(2) Der Verein haftet gegenut ber den Mitgliedern im Innenverhau ltnis nicht 
fuv r fahrlaw ssig verursachte Schax den, die Mitglieder bei der Ausuy bung des 
Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder 
bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schaz den nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.  
 
§ 18 Datenschutz im Verein  
(1) Zur Erfu{ llung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten u| ber perso} nliche und sachliche 
Verha~ ltnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, u� bermittelt 
und vera� ndert.  
(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:  
(a)  Auskunft u� ber die zu seiner Person gespeicherten Daten;  
(b)  Berichtigung u� ber die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn 
sie unrichtig sind;  
(c)  Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen la� sst;  
(d)  Lo� schung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die 
Speicherung unzula� ssig war.  
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst fu� r den 
Verein Ta� tigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfu� llung geho� renden Zweck zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zuga� nglich zu machen oder sonst 
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch u� ber das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus.  
 
G. Schlussbestimmungen  
 
§ 19 Auflo� sung  
(1) Die Auflo� sung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur 
Auflo� sung des Vereins ist eine Mehrheit von zwei Drittel der 
abgegebenen gu� ltigen Stimmen erforderlich.  
(2) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im 
Falle der Auflo� sung der 1. und 2. Vorsitzende als die Liquidatoren des 
Vereins bestellt.  
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland e.V., der es 
unmittelbar und ausschließlich für die Förderung des Ressorts für 
Inklusion (Para Cheer) zu verwenden hat. 
 
§ 20 Gu� ltigkeit dieser Satzung  
Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 20.04.2018 
beschlossen. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in 
Kraft. 
Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 


